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Rechtliche Grundlagen, 

Organisation von Wintersportwochen 

(bewegungsorientierte Schulveranstaltung) 

1 ZIELSETZUNG 

Wintersportwochen sollen dem Schüler ermöglichen, Sportarten in Erweiterung und Vertiefung des in-

haltlichen und zeitlichen Angebotes in der Schule für eine sinnvolle Freizeitgestaltung und eine lebens-

begleitende sportliche Betätigung zu erlernen und auszuüben. Bei der Wahl der Inhalte ist vom Stand 

der motorischen Entwicklung der Schüler auszugehen. 

➢ Ergänzung und Erweiterung 

- Lehrplaninhalte, die aufgrund der konkreten Übungsstättensituation einer Schule nicht abge-

deckt werden können, sollten im Interesse der Vielseitigkeit berücksichtigt werden. 

- Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts, 

- Abdeckung von eventuellen Defiziten des Pflichtgegenstandes Leibesübungen. 

➢ Freizeitorientierung 

- Kennenlernen, Erlernen von Sportarten, die sich besonders für den Freizeitbereich eignen. 

➢ Trainingswoche 

- Vertiefen der Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer Sportart. 

➢ Themenvertiefung 

- Themenkonzentrierte Auswahl von Inhalten, z.B. Gesundheitsförderung, Natur erleben. 

Sportwochen können so eine große pädagogische Chance sein, um Schüler erlebnisorientierten Unter-

richt, soziales Lernen, affektive Bereiche, Freude an vielfältigen Natureindrücken, sicherheitsorientier-

tes, verantwortungsbewusstes Handeln und Auseinandersetzung mit Fragen einer gesunden Lebenshal-

tung erfahren zu lassen. 

Aus diesen Gründen (d.h. des Charakters einer Schulveranstaltung) erscheint es wichtig, dass die schul-

eigenen Lehrer an der Gestaltung des Sportunterrichtes wesentlichen Anteil haben und dieser nicht aus-

schließlich außerschulischen Einrichtungen überlassen wird (besonders im Bereich der Unterstufe!). 

2 PLANUNG 

Die Entwicklung der Autonomie der Schule erfordert auch, die Ziele der bewegungserziehlichen Schul-

veranstaltungen gegenüber der Schulpartnerschaft klar und verständlich darzustellen, mit entsprechen-

den Argumenten die positiven Aspekte hervorzustreichen und sie dementsprechend zu präsentieren. 

➢ Die Schulsportwoche(n) soll(en) einerseits sinnvoll in die sportliche Ausbildung der Schüler 

während der gesamten Schulzeit und andererseits auch sinnvoll im Schuljahr eingeplant sein. 

Die Zielsetzungen müssen dem Rechnung tragen. 

➢ Die Anzahl der gewählten Sportarten soll geeignete Gruppengrößen ergeben (auch wegen des 

sozialen Lernens) und mit der Anzahl der möglichen Begleitlehrer (-personen) übereinstimmen. 

➢ Spezielle (konditionelle) Vorbereitung im Unterricht aus Bewegung und Sport während des 

Schuljahres sollte geplante Inhalte der Sportwoche berücksichtigen (Turnstunde im Schnee, Fä-

cherübergreifende Unterrichtsmöglichkeiten) 

➢ Rechtzeitige Befassung der schulpartnerschaftlichen Gremien (Klassen- und Schulforum) 

➢ Unterkunft und der Zielsetzung entsprechende Übungsstätten sichern. 

➢ Kostenplanung, Elterninformation 

➢ Bei Heranziehung gewerblicher Unternehmen schriftliche Abmachung über Übungszeiten, 

Gruppengröße, Sportgeräte, ... 

➢ Erste-Hilfe-Ausrüstungen 
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➢ Erforderliche Ausrüstungen (Sportbekleidung), notwendige Hilfsmittel und Medien vorberei-

ten. 

Zeiteinteilung 

 

Schulbeginn 

 Besprechung mit dem Schulleiter 

 Kontaktaufnahme mit einem geeigneten Kursstandort (Unterbringung, sportliche Übungsstätten, 

gewerbliche Unternehmen, Transport, etc.) 

 Filme, Videos, CD´s bzw. DVD´s reservieren 

 

Mögliche Kontaktadresse:   Österreichisches Filmservice 

(Kostenloser Film- und Videoverleih) Schaumburgergasse 18     

      1040 Wien 

      Tel.: 01 / 5057249 

       

 

ca. 6 Wochen nach Schulbeginn 

 Infoabend für Eltern anlässlich eines Klassen- und Schulforums (Beschlussfassung) 

 Infoblatt an die Eltern mit Zustimmungserklärung 

 Nichtteilnehmer – Begründung? – Motivation – Problemlösung 

 Ansuchen um Unterstützung für bedürftige Schüler (Land, Bund, Elternverein, Gemeinde, Akti-

onen,….) 

 Schriftliche Vereinbarung mit dem Quartiergeber 

 Eröffnen eines Bankkontos durch den Elternverein (Scheckheft, Zahlscheine) 

 Zahlscheine austeilen, Beginn der Zahlungen (Anzahlung, Raten) 

 Begleitlehrer in Absprache mit dem Schulleiter festsetzen 

 Evtl. außerschulische Begleitpersonen organisieren 

 Die Wintersportwoche im Unterricht – Querverbindungen - Fächerübergreifend 

 

bis 2 Monate vor der WSPW 

 Besprechung mit den teilnehmenden Schülern - Gruppeneinteilung (Sportarten, etc.) 

 Erstellen eines Wochenplanes (Grobplanung) 

 Organisation von Preisen 

 Urkunden vorbereiten 

 Besprechung(sabend) mit den Begleitlehrern und etwaigen außerschulischen Begleitpersonen 

Spezielle Infos für Begleiter die zum ersten mal im Einsatz sind. 

 Aufteilung der Aufgaben (sportliche Schwerpunkte, Angebote, Abendgestaltung, Vorträge, EH-

Ausrüstung, etc.) 

 Evtl. Vorschüsse für teilnehmende Lehrer beantragen 

 Geburtstage am Kurs feststellen 

 

ca. 14 Tage vor der SSPW 

 Infoblatt (Zustimmungserklärung, Ausrüstungscheckliste, Abfahrt/Ankunft, Krankenschein, 

etc.)  
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 Schulbestätigung für Liftgesellschaft in der Direktion bestätigen lassen 

 Ausrüstungskontrolle 

 Einzahlungskontrolle 

 Kontrolle der Checklisten 

 

Noch in der Schule, aber so spät wie möglich 

 Zimmereinteilung 

 Bestätigte Schülerliste(n) mitnehmen (Eintritte,….) 

 Erforderliche Belege für die Abrechnung (Reiserechnung - Lehrer) mit dem Schulleiter klären 

Durchführung der SSPW 

 

Abfahrt und Rückkunft 

 Arbeitsaufteilung für Lehrer und Schüler sollen reibungslos verlaufen (Gepäckträger, Verla-

dung,…) 

 Kurseindruck für die Eltern entsteht durch das was sie sehen: Abfahrt und Rückkunft 

 

sofort nach der WSPW 

 Unfallanzeige (AUVA) 

 

ca. 1-2 Wochen nach der WSPW 

 Belege für die Reiserechnungen (Lehrer) dem Schulleiter abgeben. 

 Erstellen einer schriftlichen Abrechnung mit Kenntnisnahme durch den Schulleiter und einen 

Elternvertreter 

 Rückzahlungen (Nachzahlungen) durchführen und von den Eltern bestätigen lassen 

 Außerschulische Begleitpersonen sind getrennt abzurechnen 

 Öffentlichkeitsarbeit (Lokalpresse) 

 

später 

 Elternabend (Digitalfotos über Beamer, Video; etc.) 
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2.1 Checkliste(n) 

Diese Liste dient als Hilfe und beruht nicht auf Vollständigkeit 

 

Klassenvorstände: Zeichnungen der Pistenregeln und Türschilder (Namensschilder) 

   Taschengeld 

   Benehmen 

   Ein Radio pro Zimmer 

   Handys und Computerspiele 

   Geburtstagskinder 

   Vegetarier 

   Zuckerkranke, Medikamente,…. 

   SuS einteilen, die beim Beladen des Busses helfen 

   Notsackerl für die Busfahrt (Wer sitzt vorne) 

   Finanzen (Konto, Einzahlungen,...) 

   Bestätigung der Bindungseinstellung 

    

 

SuS treffen selbst (Eigeneinschätzung) die Gruppeneinteilung: 

ANFÄNGER – MÄSZIG bis GUT – AUSGEZEICHNET 

Klassenliste für KV´s 

 

 

Alle Lehrer: Aufgaben und Pflichten der Lehrer (SVV95, Richtlinien14) 

Reibungsloser Ablauf bei der Ab- und Anfahrt (SuS helfen) 

  Zimmereinteilung 

  Abschlussrennen (Tore, Startnummern, Stoppuhren, Funky´s,…) 

  Filme, Folien, CD´s, DVD´s, Fachliteratur 

  Medienkoffer, Kamera 

  Erste Hilfe 

  Gitarre und Singtexte 

  Tagespläne 

  Reisequiz, Fahrstrecke – Sehenswürdigkeiten (Geographie) 

  Materialien zur Skipflege 

  Preise und Urkunden 

  Spiele, Brettspiele, Turniere (Bälle, Hockeyset, TT, Jonglieren, Badminton,…) 

  Organisation des Abschlussabends 

  Rahmenprogrammpunkte (Ausflüge, Wanderungen,...) 

  Sportgeräte 

  Kulinarisches 

  Private Anreise mit dem Auto ? 

  Passfotos 

 

 

Leiter:  Unfallberichte 

  Checkliste: Das nehme ich auf die Wintersportwoche mit 

  Begleiter – Ausbildungsnachweis (Instructor, PH, UNI,…) 

  EDV: Abrechnung, Bestätigungen, Miete, Eintritte,.... 

  Anzahlung 

  Leihmaterial (Ski, Schuhe, Stöcke, Snowboard) 

  Big foot, Carvelinos sowie Reserveski, -board, -stöcke, -hauben, -brillen,….. 
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Checkliste für die Leitung von Wintersportwochen 

 

Frühjahr des Vorjahres: 

 Entscheidung über Art und Ziel aller Schulveranstaltungen durch die Schulpartner (ev. 
PowerPoint-Präsentation als Argumentationshilfe einsetzen) 

 Quartierauswahl und Bestellung (siehe Vertrag mit Beherbergungsbetrieb) 
 

Herbst: 

 Auswahl und Bestellung der Transportmittel (ev. ÖBB-Angebote beachten) 
 Entscheidung über teilnehmende Lehrer/innen und Begleitpersonen (Zustimmung der Per-

sonalvertretung!) 
 Besprechung und Koordination der Vorbereitungsarbeit im Lehrkörper (ev. Projekte pla-

nen) 
 Erhebung der Liftkosten  
 Klassenlisten der teilnehmenden Klassen erstellen 
 Information der Schüler/innen (eventuell Abhaltung eines Elternabends; ev. PowerPoint-

Präsentation als Argumentationshilfe einsetzen) 
 Anmeldung der Schüler/innen (siehe Formularvorschlag zur Erstinformation der Eltern) 
 Einhebung einer Anzahlung (Achtung: Zahlungen der Eltern dürfen nicht zum Zinsenge-

winn auf Schulkonto liegen, sondern müssen als tatsächliche Vorauszahlung verwendet 
werden) 

 Bestellung von allfälliger Leih-Ausrüstung  
 Bestellung allfälliger Unterlagen (z.B. Medaillen; Broschüren)  
 

Winter: 

 Umsetzung der Vorbereitungsarbeit in den betreffenden Klassen 
 Geburtstage der Schüler/innen heraussuchen und bei der Planung berücksichtigen 
 Detailplanung der Veranstaltung (Abendgestaltung, Schwerpunkte usw.) 
 Einholung von Adressen und Telefonnummern des nächstgelegenen Arztes, Rettungs-

stelle, Unfallkrankenhauses bzw. öffentlichen Krankenhaus mit Unfallabteilung. 
 

4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung: 

 Einreichung von Vorschüssen für die teilnehmenden Lehrer/innen 
 Detailinformation an die Schüler/innen (siehe Formularvorschlag Detailinformation der El-

tern) 
 Einhebung der Restzahlung  
 Zimmereinteilung in der Unterkunft erfragen 
 eventuell Mittagessen für Hin- bzw. Rückfahrt bestellen 
 Erste Hilfe Rucksäcke für Begleitlehrer durch Schularzt/Schulärztin kontrollieren/ergänzen 

lassen (Hinweis: keine Medikamentenvergabe an Schüler/innen durch Lehrer/innen) 
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2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung: 

 Bekanntgabe der nicht teilnehmenden Schüler/innen, Unterkunftsadresse und Telefon-
nummer an Direktion und Administration 

 Administrator: Einteilung eines Ersatzunterrichts für nicht teilnehmende Schüler/innen 
 Leihgeräte (Ski, Snowboards, Shortcarver usw.) besorgen 
 Termin für Rückgabe der Leihgeräte vereinbaren 
 Ausweishülle mit wichtigsten Telefonnummern für Begleitlehrer/innen erstellen 
 
 Materialien besorgen (Vorschlag):  
 Erste Hilfe-Rucksäcke  
 Videokamera 
 Videofilme 
 Funkgeräte 
 Verlängerungskabel 
 allfällige Unterlagen für Abendprogramme kopieren 
 Spiele  
 Liedermappen 
 Alternativgeräte (z.B. Jonglierbälle Reifen, Schleifen, Luftballone, Plastikbälle) 
 Schmierpapier/Packpapier 
 ausreichend Schreibmaterialien (Filzschreiber, Lineal, UHU, Tixo, Schere, Schreibun-

terlage) 
 Taschenrechner 
 method. Fachliteratur 
 ev. Skiwachszeug 
 ev. Slalomstangen 
 ev. Start- und Ziellisten für Torlauf 
 ev. Startnummern  
 ev. Stoppuhren  
 Preise  
   

 

Kurz vor Beginn der Veranstaltung: 

 Untersuchung der Schüler/innen durch den Schularzt/Schulärztin 
 Seilbahnbestätigung von Direktion (siehe Schulbestätigung für Liftgesellschaften) 
 Transportunternehmen - genaue Teilnehmerzahlen mitteilen 
 Unterkunft - genaue Teilnehmerzahlen mitteilen 
 Namenslisten der Schüler/innen inkl. Geburtsjahr und Adressen für Meldung am Unter-

kunftsort 

 

Am Tag der Abreise: 

 Aktuelle Schülerzahlen (fehlende Schüler/innen) der Direktion mitteilen 
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2.2 Fächerübergreifende Unterrichtsmöglichkeiten 

Diese Liste dient als Hilfe und beruht nicht auf Vollständigkeit 

 

Religion: 

Vorbereitung der Hl. Messe am Skikurs 

Deutsch 

Postkarte, Briefverkehr, Bericht (z.B. Kurstagebuch), ... 

Lebende Fremdsprache 

Spezielle Ausdrücke beim Skifahren 

Geschichte und Sozialkunde 

Geschichte des Kursortes, Geschichte des Skilaufes 

Geographie und Wirtschaftskunde 

Kursort, Fahrtroute, wirtschaftl. Bedeutung des Skilaufens 

Mathematik  

Kostenkalkulation 

Geometrisches Zeichnen 

Biologie und Umweltkunde 

Erste Hilfe, Auswirkungen auf die Umwelt, Beanspruchte Muskulatur, Skigelenke 

Physik/Chemie 

Erzeugung von Kunstschnee, Kräfte, Hebel, Verhältnisse rund um den Skilauf 

Musikerziehung 

Gestaltung eines Liederabends, Lieder für Busfahrt 

Bildnerische Erziehung/Schreiben 

Collagen mit Thema Skilauf, Gestaltung eines Einbandes für ein Kurstagebuch, "mobile" Zimmer-

listen, Pistenregeln in Plakatform 

Werkerziehung 

Skipflege 

Hauswirtschaft 

Kleidung und Ernährung des Skisportlers 

 

Bewegung und Sport  

Turnstunde(n) im Schnee, Vorbereitung im Turnsaal (Rutschen mit Teppichfliesen,….) 

Informatik 

Verwaltung des Skikurses (Ausgaben-Einnahmen mittels Tabellenkalkulation) 
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2.3 Informationsblätter 
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2.4 Checkliste – Schüler*innen 

Bekleidung: 

o Ski- od. Snowboardhosen (bestenfalls 2) und Jacken (bestenfalls 2) 

o Haube (warm), Kappe 

o Handschuhe (bestenfalls 2) 

o Snowboarder: Handgelenksschutz !! (ev. Knieschützer) 

o Unterwäsche und Socken zum Wechseln (ausreichend) 

o eventuell Trainingsanzug für das Haus  

o Schlafgewand 

o Schuhe (z.B. Sportschuhe – sauber) als Hausschuhe 

o festes Schuhwerk für Fackelwanderung 

o   

 

Sonstiges: 

o Medikamente 

o e-card (!!) 

o Schülerausweis 

o Sonnenbrille 

o Schibrille 

o Sonnenschutzcreme, Kälteschutzcreme 

o Waschzeug 

o Handtücher 

o Spiele (Brett-, Kartenspiele) 

o eventuell Bücher 

o eventuell Tischtennisschläger u. Bälle 

o etwas Geld für Getränke (Name ins Geldbörserl!) 

o eventuell kleiner Rucksack 

o eventuell Musikinstrumente 

o   

 

Ausrüstung: 

o Ski- oder Snowboardschuhe 

o Ski oder Snowboard (Bindung vom Fachmann eingestellt !!) 

o Skistöcke  

oder 

o € ______ für die Leihausrüstung 

o   

 

Unverlangt mitgenommene elektronische Geräte (Handys, etc.) werden auf eigenes Risiko 

mittransportiert. 
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2.5 Infos am 1. Kursabend 

 

 

 

Diese Liste dient als Hilfe und beruht nicht auf Vollständigkeit 

 

➢ Zimmerruhe, Nachtruhe (=Bettruhe) 

➢ Fahrten mit dem Aufzug 

➢ Mülltrennung nach Frühstück (immer jemand anderer) 

➢ Zimmerradio 

➢ Türen schließen! 

➢ Essenszeiten: FR, 800 - Mi 12°° - AB 18°° 

➢ Getränkeautomat (keine leeren Flaschen aufs Zimmer) 

➢ Hausschlapfen (oben im Koffer) 

➢ Trockenraum 

➢ Tagesplan am Eingang zum Essenssaal 

➢ Tischsprecher (Geschirr wegräumen + Essen warten) 

➢ Zimmersprecher u. Plakat 

➢ Handy-Probleme zuerst Lehrer informieren 

➢ Handy und Spielcomputer am Zimmer 

➢ Evtl. Zimmerschäden melden 

➢ Geld: Aufbewahrung, Umgang 

➢ Sonnencreme und Brillen 

➢ Gruppeneinteilung 

➢ Liftkartennummer aufschreiben, Name auf Liftkarte 

➢ Bettwäsche (beziehen) 

➢ Haus verlassen - fragen 

➢ Balkone, Fenster 
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2.6 Planungshilfen 
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[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden 

Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen Stelle auf der 

Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 
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An die Abteilungsleitung 

der Bildungsregion 4 

3430 Tulln 
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Kasper, L.: http://www.schule.at/gegenstand/sport [Dez. 2009] 

Was ist wichtig – was ist richtig?  

 

Skikursquiz                                                    Name :_______________________ 

 

Ergänze den Text: 

• Jeder Skifahrer (Snowboarder) muss sich so verhalten, dass er keinen ande-

ren_______________oder_______________ . 

 

• Jeder Skifahrer muss seine___________________ seinem Können und den Gelände-

,__________und Witterungsverhältnissen anpassen. 

 

• Überholt werden darf von _______oder von__________, von _______oder von________, im-

mer nur mit einem Abstand, der dem _____________Fahrer für alle seine Bewegungen genü-

gend_________________ lässt. 

 

• Jeder Skifahrer, der in eine Skiabfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder hang-

aufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach __________und_____________verge-

wissern, dass er dies ohne______________für sich und andere tun kann. 

 

• Nicht an__________________Stellen anhalten! 

 

• Ein Skifahrer, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den__________ der Abfahrt benutzen. 

 

• Bei Unfällen ist jeder Skifahrer zur___________________    verpflichtet. 

 

• Jeder Skifahrer, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines 

Unfalles seine____________________ angeben. 

 

• Schwierige Pisten sind___________, leichte Pisten_______ markiert ! 

 

• Pistengeräten muss man___________________ausweichen, denn ein Zusammenstoß könnte 

tödlich enden. 

 

Viel Erfolg ! 

 

 

 

• Füllwörter :(schwarz, Geschwindigkeit, Schnee, weiträumig schädigt, oben, links, überhol-

ten, Raum, oben, Rand, Hilfeleistung, rechts, Personalien, unten,  Gefahr, unübersichtlichen, 

unten, blau, gefährdet) 

http://www.schule.at/gegenstand/sport
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Abrechnung für Summenkontrolle 
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Sporthauptschule Scheibbs 

Gamsjäger Thomas, HOL Dipl.Päd. 
3270 Scheibbs,  Feldgasse 3 
Tel: 07482/42266-0  Fax:-40  Dst.Nr.: 320082 
e-mail:  thomas.gamsjaeger@schule-noe.at 
Homepage:  www.hsscheibbs.ac.at 
 

16.01.2011 
 

 

Abrechnung - Wintersportwoche der 3. Klassen  
(Zell am See: 10.1.-15.1.2011) 

 
 

Der Kursleiter bestätigt die Richtigkeit der folgenden Angaben: 
 
 

Gesamtkosten - alpiner Schilauf/Snowboard:  324,40 € 
 
Ihr Kind erhält den Restbetrag von 15,60 € bar zurück. 
 
 
 
Gesamtkosten - alternativer Wintersport:  278,60 € 
  
Ihr Kind erhält den Restbetrag von 41,40 € bar zurück. 
 
 

 
 

 
 

Gamsjäger Thomas  
(Leiter der Wintersportwoche) 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
Name des Kindes _____________________________________    Klasse: ______ 
 
 
Ich bestätige hiermit, o) dass ich die endgültige Abrechnung zur Kenntnis nehme. 

 o) dass ich den Restbetrag von ________ € erhalten habe. 

 

 
___________________________     ____________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift 
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Quelle: https://www.weitenmoos.at/assets/pdf/subvention-niederoesterreich.pdf 

Zugriff am 12.12.2018 

https://www.weitenmoos.at/assets/pdf/subvention-niederoesterreich.pdf
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ÖSV Schülerschutz (Stand 02/2020) 
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3. FIS VERHALTENSREGELN FÜR SKIFAHRER UND 

SNOWBOARDER  (FASSUNG 2010) 
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4. VERHALTENSREGELN FÜR DEN SKISPORT - BMI 
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5. FREIFAHRTENREGELUNG FÜR BEGLEITLEHRER 

      (Stand: 02.2020) 
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Berechtigung 

Zur Freifahrt des/der Lehrer(s) im Rahmen einer Wintersportwoche/-tage 
Zur Vorlage bzw. Abgabe beim Seilbahn-/Schleppliftunternehmen! 

 

Die Direktion der (des ) _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
 Name und Adresse der Schule 

 

bestätigt, dass die nachstehend angeführten Begleitlehrer und Begleitpersonen im Rahmen einer 

Wintersport-Schulveranstaltung tätig sind.  

 

 

    Durchführung einer Wintersportwoche/-tage  in Österreich 

 

Name des Kursortes: ________________________________________________________________ 
 Name des Ortes und Skigebietes 

 

Anreisetag: ____________________________    Abreisetag: _________________________________ 
 Datum Datum 

 

Voraussichtliche Schüleranzahl: ________       Name der Unterkunft: __________________________ 

 

Skipass gültig ab: ____________________    bis: ___________________  | Tage gesamt: __________ 
 Datum Datum 

 

Wintersport-unterrichtende LehrerInnen und/oder Begleitpersonen: 

Name und Vorname Name und Vorname 

  

  

  

  

  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift (Direktion), wichtig: Schulstempel 

 

Wichtig: Bitte senden Sie vorab eine Kopie oder Scan des ausgefüllten Formulars an: Fachverband 

der Seilbahnen | Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien oder  marketingforum.seilbahnen@wko.at  
 
Zusatz: 
Das Formular ist eine Empfehlung des Fachverbandes der Seilbahnen WKÖ welche von den Seilbahnunternehmen und 
Schulen angenommen werden kann. Das Formular soll der „Begünstigung von Lehrpersonal“ im Rahmen der Antikorrupti-
onsbestimmungen entgegenwirken, und die Schulen dennoch mit Lehrer-Freikarten unterstützen und so das Budget entlas-
ten. Die Umsetzung der Freikarten obliegt den Unternehmen und es besteht kein Rechtsanspruch auf Freikarten. Im Zwei-
felsfall empfehlen wir mit dem Skigebiet im Vorfeld Kontakt aufzunehmen. 

 

REF.NR: 

mailto:marketingforum.seilbahnen@wko.at
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6. VERHALTEN BEI UNFÄLLEN 
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Notruf am Berg 

Ein Handy kann im Notfall hilfreich sein, es besteht allerdings nicht überall Emp-

fang und es kann nicht das gesamte alpine Gelände abgedeckt werden. In engen 

Tälern können "Funkschatten" auftreten. Auch ist die Funkversorgung von der 

Entfernung Handy - Mobilfunkstation - und etwaigen Hindernissen dazwischen - 

abhängig.  

 Die Bergrettung selbst erreichen Sie rund um die Uhr in ganz Österreich unter 

der Rufnummer 140, es kann aber auch Europa weit die Notrufnummer 112 be-

nützt werden. Wenn kein Empfang, dann Standort wechseln, Handy ausschalten 

und wieder einschalten, dann ohne Pin-Code probieren und in regelmäßigen Ab-

ständen 112 wählen dabei statt o.k. die Verbindungstaste drücken. Das Handy 

sucht sich das stärkste Betreibernetz. (Diese Regelung - mit deaktivierter SIM-

Karte - gilt nicht für Deutschland!) 

 Ein Notruf ist auch mit Wertkartenhandys ohne Guthaben möglich. Der Euro-

Notruf wird mit Priorität behandelt, der Sie zur nächsten landessprachlichen Si-

cherheitszentrale bringt. Legen Sie erst auf, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  

Die Ortung Ihres Handys über die SIM-Karte ist möglich, jedoch unpräzise und 

kann um einige Kilometer abweichen. Schalten Sie nach Möglichkeit Ihre Mobil-

box aus, damit Sie der Rettungsdienst erreicht. 

 Bewahren Sie das Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) und Ihr Handy wegen 

der Frequenz des LVS in verschiedenen Taschen auf - Mindestabstand 40 cm. 

 Wenn kein Empfang gegeben ist, entleert sich der Akku sehr schnell. Besser ist 

es daher, Sie schalten das Handy nur bei Bedarf ein, um den Akku zu schonen. 

Bedenken Sie auch, dass ein Gerät während der Tour abkühlen und es bei Wärme 

im Inneren zu Kondenswasserbildung kommen kann. Verwahren Sie es möglichst 

so, dass es auch nicht schweißnass wird. 

 Eine gründliche Touren-Vorbereitung hat jedoch absoluten Vorrang, die ein 

Handy nie ersetzen kann! 

Quelle: https://www.alpenverein.at/weitwanderer/home/news/notruf_am_berg.php 

Zugriff am: 12.12.2018 

https://www.alpenverein.at/weitwanderer/home/news/notruf_am_berg.php
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7. SKIHELMPFLICHT IN ÖSTERREICH 

Minderjährige bis zum vollendeten 15. Lebensjahr müssen beim Befahren von Skipisten im 

Rahmen der Wintersportausübung einen handelsüblichen Wintersporthelm tragen. 

 

Die Erziehungsberechtigten und Aufsichtspersonen haben für die Einhaltung dieser Verpflichtung im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten Sorge zu tragen. 

 

Der Kopfschutz ist auch beim Fahren mit anderen Wintersportgeräten wie zum Beispiel Skibobs 

oder Rodeln auf präparierten Pisten zu tragen. 

 

Die Helmpflicht gilt nur in folgenden Bundesländern: SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, 

Niederösterreich, Kärnten, Burgenland und Wien. 

 

In den Bundesländern Tirol und Vorarlberg gibt es derzeit keine gesetzliche Regelung. In Vorarlberg 

wurde lediglich eine öffentliche Empfehlung für das Tragen von Skihelmen ausgesprochen. 

 

Kontrollen der Helmpflicht hat die Politik im Gesetz nicht vorgesehen. Es wird auch keine Strafe für 

die Erziehungsberechtigten geben, wenn das Kind keinen Helm trägt. Es soll nur bewusst gemacht wer-

den, wie gefährlich das Skifahren oder Snowboarden ohne Helm für Kinder sein kann. 

 

Bei Verstoß gegen die Helmpflicht könnte es jedoch im Falle eines Unfalls zu Problemen mit der Ver-

sicherung kommen, welche sich weigern könnte, die Unfallkosten zu übernehmen. 

 

Quelle: http://www.austria.info/de/praktische-hinweise/skihelmpflicht-oesterreich-1427325.html (15.12.2014) 

 

 

 

 

http://www.austria.info/de/praktische-hinweise/skihelmpflicht-oesterreich-1427325.html
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8. RECHTSQUELLEN 

Die Gesetzestexte sind alle über das Internet abrufbar. Eine der vielen möglichen Quellen: www.bewe-

gung.ac.at 

 

• Organisatorische Richtlinien für den Unterricht im Gegenstand Bewegung und Sport (RS 

22/2019) 

• Schulunterrichtsgesetz (SchUG) BGBL. Nr. 472 / 1986 

• Schulveranstaltungenverordnung 1995 - SchVV 

• Erläuternde Bemerkungen zur Schulveranstaltungenverordnung 1995 

• Richtlinien 2014 für die Durchführung von bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen (RS 

17/2014) 

• Umgang mit Risiken und Gewährleistung von Sicherheit im Unterrichtsgegenstand Bewegung 

und Sport und bei bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen (RS 16/2014) 

• Aufsichtserlass: Rundschreiben Nr. 15/ 2005 

• Finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen: Rundschreiben 6/2014 

• Bundesgesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die 

Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (zuletzt geändert am 01.01.2005) 

• Teilnahme von teilbeschäftigten pragmatisierten Lehrern und Vertragslehrern an einwöchigen 

Schulveranstaltungen (Erlass vom 02.02.1999) 

• Belohnung für die Leitung von Schulveranstaltungen (Rundschreiben Nr. 45/2001) 

• Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen (zuletzt geändert im Juni 1999) 

• Lehrplan 

• Schutz vor Infektion (RS Nr. 94/1993) 

• Teilnahme von Lehrern an mehrtägigen Schulveranstaltungen; Personalvertretungsrecht; Stel-

lungnahme (GZ 920.250/8-ZIA/6/95) 

• Integration von behinderten Schülern im Unterricht aus Leibesübungen (Erlaß 1988) 

• Niederösterreichisches Pflichtschulgesetz 1999 

• Unfallmeldung der AUVA 

 

  

http://www.bewegung.ac.at/
http://www.bewegung.ac.at/
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RS 22/2019 (Auszug) 

Der kompetenzorientierte Unterricht in Bewegung und Sport steht im Spannungsfeld zwi-

schen bewusstem Umgang mit Risiken und der Gewährleistung von Sicherheit (siehe dazu 

auch RS 16/2014 i.d.g.F.). Daher ist bereits bei der Definition der Organisationsformen 

(u.a. Gruppengrößen) und Rahmenbedingungen im Unterrichtsfach Bewegung und Sport ge-

mäß §§ 8a und 8b SchOG i.d.F. BGBl. I Nr. 86/2019 den Erfordernissen, die sich aus den 

rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben, der Pädagogik und der Sicherheit in besonderer 

Weise Rechnung zu tragen. 

Eine dieser rechtlichen Rahmenbedingungen ist, dass eine Befreiung vom Unterricht im 

Pflichtgegenstand Bewegung und Sport aus religiösen Gründen schulrechtlich nicht vorgese-

hen ist. Daher ist die Teilnahme am Unterricht im Pflichtgegenstand „Bewegung und Sport“ 

bzw. am Schwimmunterricht ausnahmslos verpflichtend. 

Nachfolgend werden weitere Organisationsformen und Rahmenbedingungen präzisiert, die 

zum Teil Aktualisierungen bisheriger Erlässe und Rundschreiben für den Unterricht im Ge-

genstand Bewegung und Sport darstellen.  

• I) Gruppengrößen: 

Das Bildungsreformgesetz 2017 (BGBl. I Nr. 138/2017 i.d.g.F.) sieht vor, dass Eröffnungs- 

und Teilungszahlen nicht mehr zentral vorgegeben, sondern in die Schulautonomie übertragen 

werden. Die Entscheidung, ab welcher Schülerzahl eine Gruppe eröffnet oder eine Klasse ge-

teilt wird, hat die Schulleitung zu treffen. Das diesbezügliche Verfahren, unter welchen Vo-

raussetzungen Klassen und Schülergruppen zu bilden sind, wird in § 8a Abs. 2 

SchOG i.d.F.  BGBl. I Nr. 86/2019 beschrieben. Diese Regelungen gelten für die Festlegung 

von Gruppen- und Klassengrößen in allen Schularten.  

Die Festlegung der Gruppengröße im Unterricht in Bewegung und Sport wird in besonderem 

Maße von der Altersstufe der Schüler/innen, dem Inhalt der sportlichen Aktivität und der 

Größe der Sportstätte beeinflusst. Sie hat sich zudem an den Richtlinien des Rundschreibens 

16/2014 i.d.g.F. (Umgang mit Risiken und Gewährleistung von Sicherheit im Unterrichtsge-

genstand Bewegung und Sport, bei bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen und im Be-

reich der bewegungsorientierten Freizeitgestaltung ganztägiger Schulformen) zu orientieren. 

Vor dem Hintergrund von Überlegungen zur Risikoreduzierung im Unterrichtsfach Bewegung 

und Sport erscheint eine Obergrenze für die Gruppengröße bis zur 8. Schulstufe von maximal 

25 Schülerinnen und Schülern pro Lehrperson und ab der 9. Schulstufe von maximal 

30 Schülerinnen und Schülern pro Lehrperson sinnvoll. Seitens der Schulleitung ist in ihren 

Überlegungen abzuwägen, ob im Falle der Einrichtung größerer Gruppen Lehrpersonen im 

Rahmen ihrer Aufsichtspflicht auf die körperliche Sicherheit und auf die Gesundheit der 

Schüler/innen achten und Gefahren abwehren können (§ 51 Abs. 3 SchUG i.d.F. BBGBl. I 

Nr. 101/2018) und ein verantwortbarer und vertretbarer Umgang mit Risiken im Bewegungs- 

und Sportunterricht erfolgen kann. 

Bei der Vermittlung von Sportarten mit erhöhtem Sicherheitsrisiko (Klettern, Radfahren, 

Schwimmen, Skifahren, Snowboarden, …) ist die Größe der Schülergruppe unter Beachtung 

der Sorgfaltspflicht, des Alters der Schüler/innen sowie der körperlichen und geistigen Reife 

der Schüler/innen so festzulegen, dass von der Lehrperson wirksame Maßnahmen gesetzt wer-

den können, die jederzeit die größtmögliche Sicherheit der Schülergruppe gewährleisten. 

Bei Inhalten, die eine erhöhte Aufmerksamkeit der Lehrperson erfordern (z.B. Übungen an 
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schleudernden Geräten, beim Gerätturnen, beim Kugelstoßen) kann unter Beachtung der 

Sorgfaltspflicht und abhängig vom Alter sowie von der körperlichen und geistigen Reife der 

Schüler/innen die Organisation des Unterrichts so erfolgen, dass ein Teil der Schüler/innen 

selbstständig Aufgaben zu erfüllen hat, während sich die Lehrperson in erster Linie jener Tä-

tigkeit widmet, die eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert (z.B. Gruppenteilung: eine Gruppe 

klettert (betreut), eine andere Gruppe führt einfache Spielformen durch (unbetreut)).  

Die Größe einer Sportstätte beeinflusst die Gruppengröße ab der Sekundarstufe I insofern, als 

bei Turnsälen unter 200m² eine Reduzierung der maximalen Gruppengröße um 20% notwen-

dig erscheint.  

• II) Bekleidung: 

Sportliche Betätigung in der Schule setzt sowohl aus pädagogischen und hygienischen Grün-

den als auch im Interesse der Sicherheit der Übenden eine zweckmäßige Kleidung für Schü-

ler/innen sowie Lehrer/innen im Unterricht aus Bewegung und Sport voraus. 

Sportkleidung muss hygienisch sein, volle Bewegungsfreiheit gewährleisten und darf nicht zu 

einer Unfallquelle werden oder eine Verletzungsgefahr darstellen.  

Grundsätzlich gilt, dass freiwillige Initiativen von Schülerinnen und Schülern aller Altersstu-

fen, im Bewegungs- und Sportunterricht keine Kopfbedeckung zu tragen, mit bewegungsbe-

zogenen, pädagogischen sowie hygienischen Argumenten und entsprechender Sensibilität zu 

unterstützen sind. Den Schülerinnen und Schülern sollen die Gründe gegen das Tragen einer 

Kopfbedeckung im Bewegungs- und Sportunterricht sachlich und sensibel nähergebracht wer-

den. 

Schülerinnen und Schülern ist bis zum Ende des Schuljahres, in welchem Sie das 10. Lebens-

jahr vollenden, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, die mit einer 

Verhüllung des Hauptes verbunden ist, auch im Bewegungs- und Sportunterricht gesetzlich 

untersagt.  

Bei Schüler/innen ab dem 10. Lebensjahr, die trotz entsprechendem Hinweis darauf bestehen, 

eine Kopfbedeckung aus weltanschaulich oder religiösen Gründen zu tragen, muss uneinge-

schränkt gewährleistet sein, dass diese nicht durch Kämme, Haarnadeln oder -spangen befes-

tigt ist. Durch die genannte Befestigung würde sich die Verletzungsgefahr im Rahmen des Be-

wegungs- und Sportunterrichts (z.B. Drehbewegungen, Ballsport, Tragen eines Helms beim 

Radfahren oder Klettern) deutlich erhöhen. Auch die Befestigung der Kopfbedeckung durch 

Fixierung um den Hals ist aus Sicherheitsgründen untersagt. 

Ein Ersatz kann das Tragen einer dünnen Haube, unter die die Haare gesteckt werden können, 

sein.  

Das Tragen einer Kopfbedeckung stellt im Bewegungs- und Sportunterricht nicht nur eine 

Verletzungsgefahr dar, sondern kann bei höheren Temperaturen auch zu einer Überhitzung 

des Körpers der Schüler/innen beitragen. Dies kann wiederum negative Auswirkungen auf das 

Herz-Kreislauf-System der Schüler/innen haben und ihre Gesundheit beeinträchtigen. Sofern 

das Tragen der Kopfbedeckung mit dem Tragen längerer Kleidung einhergeht, wird dieser Ef-

fekt noch zusätzlich verstärkt. Die Lehrperson hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Schüler/in-

nen im Bewegungs- und Sportunterricht den Verhältnissen entsprechend angemessene Klei-

dung tragen. 

Abhängig von den sportlichen Aktivitäten, dem genutzten (Hallen-)Boden und der Beurtei-

lung der hygienischen Umstände sind geeignete Sportschuhe zu tragen. 
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Im Unterricht verwendete Sportkleidung und Sportschuhe dürfen nicht gleichzeitig als All-

tagskleidung dienen. 

Bei bestimmten sportlichen Aktivitäten kann auch eine sportartspezifische (Schutz-) Beklei-

dung im Unterricht erforderlich sein. Helmpflicht besteht jedenfalls bei den Sportarten Sport-

klettern an natürlichen Felswänden im Freien, Inlineskaten, Skateboard/Scooter, 

Radfahren, Ski-/Snowboardfahren und dem Begehen von Hochseilgärten (vgl. dazu auch 

RS 16/2014 i.d.g.F.). Zu beachten ist, dass mangelhafte oder nicht richtig passende Schutzaus-

rüstung ebenfalls Ursache für Verletzungen sein kann.  

Brillen dürfen im Unterricht aus Bewegung und Sport nur dann getragen werden, wenn sie 

aus nicht splitterbarem Material bestehen.  

• III) Schmuck: 

Im Unterricht aus Bewegung und Sport ist den Schülerinnen und Schülern das Tragen von 

Uhren und Schmuck jeder Art wegen der von ihnen ausgehenden Verletzungsgefahren nicht 

gestattet. Dies betrifft auch Körperschmuck (z.B. Piercing) und nicht entfernbare Schmuck-

stücke (z.B. Freundschaftsbänder, Piercing, überlange Fingernägel). Können Schmuckstücke 

nicht entfernt werden, sind diese in geeigneter Form abzudecken bzw. abzukleben (z.B. Tape, 

Schweißband). Bei nicht entfernbaren Schmuckstücken, insbesondere bei langen Fingernä-

geln, ist zudem von der Lehrperson eine Einschätzung zu treffen, ob aufgrund der zur Durch-

führung gelangenden Inhalte des Bewegungs- und Sportunterrichts eine erhöhte Verletzungs-

gefahr für den/die Träger/in oder andere Schüler/innen der Klasse besteht. 

Wird von einer Verletzungsgefahr ausgegangen, dann wären auch lange Fingernägel oder 

ähnliche nicht entfernbare Schmuckstücke abzukleben.  

Nicht entfernbare Schmuckstücke stellen keine Begründung für eine (Teil-)Befreiung am Un-

terricht aus Bewegung und Sport dar. 

• IV) Körperpflege: 

Der Unterricht aus Bewegung und Sport ist so zu organisieren, dass für alle Schüler/innen ge-

nügend Zeit für hygienische Maßnahmen (Waschen bzw. Duschen) bleibt. Kleiderwechsel 

und Waschen nach dem Unterricht sollen ein Minimum an hygienischer Grundhaltung sicher-

stellen.  

• V) Dislozierter Unterricht: 

Der Unterricht in Bewegung und Sport kann auch an anderen als schuleigenen Sportstätten 

abgehalten werden. Bei allfälligen Ortsänderungen für die Durchführung des Bewegungs- und 

Sportunterrichts sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen rechtzeitig in Kenntnis zu 

setzen. Die Schüler/innen sind von der Schule zur dislozierten Sportstätte und zurück zur 

Schule zu führen, sofern nicht einer der nachfolgend dargestellten Aspekte zutrifft: 

• Beginnt der Unterricht des Schultages an der dislozierten Sportstätte, dürfen Schü-

ler/innen zur dislozierten Sportstätte bestellt werden, wenn dies zweckmäßig, unbe-

denklich und ihnen zumutbar ist. Hievon sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig 

zu verständigen. 

• Endet der Unterricht des Schultages an der dislozierten Sportstätte, dürfen Schüler/in-

nen vor Ort entlassen werden, wenn dies für Schüler/innen ab der 7. Schulstufe 
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zweckmäßig, unbedenklich und ihnen zumutbar ist. Mit Zustimmung der Erziehungs-

berechtigten ist ein entsprechendes Vorgehen auch schon vor der 7. Schulstufe mög-

lich.  

• Findet unmittelbar vor und nach dem Bewegungs- und Sportunterricht an einer dislo-

zierten Sportstätte Unterricht oder Betreuung am Schulstandort statt, können Schü-

ler/innen ab der 9. Schulstufe, wenn es ihre körperliche und geistige Reife zulässt, 

auch ohne Aufsicht zur dislozierten Sportstätte und von dort wieder zur Schule zu-

rückgeschickt werden. Bei vorliegender Zweckmäßigkeit ist ein solches Vorgehen 

auch bereits ab der 7. Schulstufe möglich. 

Mit diesem Erlass tritt das Rundschreiben Nr. 18/2018 vom 6. Juli 2018 (Organisatorische 

Richtlinien für den Unterricht in Bewegung und Sport) außer Kraft. 

Wien, 27. September 2019 

Für die Bundesministerin: 

Mag. Günther Apflauer 

 

https://bildung.bmbwf.gv.at/ministerium/rs/2018_18.html
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Aufsichtserlass 2005 (Auszug) 

1. Aufsichtsverpflichtung 

1.1 Der zeitliche Geltungsbereich umfasst demnach:  

- die 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes  

- die Zeit des Unterrichtes  

- sämtliche Pausen mit Ausnahme der „Mittagspause“, das ist die Zeit zwischen dem Vormit-

tags- und dem Nachmittagsunterricht  

- den Zeitraum während des Verlassens der Schule unmittelbar nach Beendigung des Unter-

richtes  

- bei Schulen mit Tagesbetreuung (ganztägige Schulformen): zusätzlich die Zeit der Tagesbe-

treuung (Betreuungsteil), also die gegenstandsbezogene und die individuelle Lernzeit und die 

Freizeit (einschließlich die Zeit für die Verabreichung der Verpflegung in der Mittagspause)  

- den Zeitraum einer Schulveranstaltung  

- den Zeitraum einer schulbezogenen Veranstaltung  

- den Zeitraum einer Berufsbildungsorientierung  

Beginnt für einzelne Klassen oder Schülergruppen ein Unterricht zu einem anderen Zeitpunkt 

als für die übrigen Schüler, so ist in der vom Schulleiter gemäß § 56 Abs. 4 SchUG zu erstel-

lenden Diensteinteilung die erforderliche Vorsorge für die Beaufsichtigung auch dieser Schüler 

zu treffen.  

5. Besondere Bestimmungen für Schulveranstaltungen, schulbezogene Veranstaltungen 

und individuelle Berufs(bildungs)orientierung  

§ 2 Abs. 1 SchVV: Bei der Planung von Schulveranstaltungen ist … auf die Sicherheit der 

Schüler … Bedacht zu nehmen.  

§ 10 Abs. 3 SchVV: Auf die Gewährleistung der Sicherheit der Schüler ist besonders zu achten. 

…  

Für schulbezogene Veranstaltungen (§ 13a SchUG) gilt mangels einer diese konkretisierenden 

Verordnung § 51 Abs. 3 SchUG unmittelbar.  

Die Beaufsichtigung obliegt dem Lehrer 15 Minuten vor Beginn bis zum Ende der Schulveran-

staltung oder schulbezogenen Veranstaltung. Ein Entfall der Aufsichtspflicht in bestimmten 

Zeiträumen während der Schulveranstaltung oder schulbezogenen Veranstaltung (einschließ-

lich der 15 Minuten vor Beginn) ist nur für Schüler ab der 7. Schulstufe zulässig, wenn dies für 

die Gestaltung der jeweiligen Veranstaltung zweckmäßig und im Hinblick auf die körperliche 

und geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Für Schüler ab der 9. Schulstufe kann vom Kri-

terium der Zweckmäßigkeit abgesehen werden; das heißt, dass bei ausreichender körperlicher 

und geistiger Reife auch aus anderen Erwägungen (Schaffen von Freiräumen etwa für Freizei-

taktivitäten, Besichtigungen, Einkaufen, etc.) eine Beaufsichtigung entfallen kann. Die ein-

schlägigen landesrechtlichen Vorschriften, wie zum Beispiel Jugendschutzgesetze, sind zu be-

achten. Informationen darüber können bei den Bezirksverwaltungsbehörden eingeholt werden.  

6. Vorgehensweise bei Ausschluss von einer Schulveranstaltung bzw. schulbezogenen Ver-

anstaltung:  
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§ 10 Abs. 5 SchVV: Stört ein Schüler den geordneten Ablauf einer Schulveranstaltung in 

schwerwiegender Weise oder wird durch sein Verhalten die eigene oder die körperliche Sicher-

heit der anderen Teilnehmer gefährdet, so kann der Leiter der Schulveranstaltung den Schüler 

von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung ausschließen. In diesem Fall sind der 

Schulleiter und die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers unverzüglich in Kenntnis 

zu setzen. Die Erziehungsberechtigten sind vor der Durchführung einer mehrtägigen Schulver-

anstaltung verpflichtet, eine Erklärung darüber abzugeben, ob sie im Falle des Ausschlusses 

ihres Kindes mit dessen Heimfahrt ohne Begleitung einverstanden sind oder für eine Beaufsich-

tigung während der Heimfahrt Sorge tragen werden.  

In letzterem Fall haben sie auch eine Adresse/Telefonnummer anzugeben, an/unter der sie tat-

sächlich erreichbar sind. Die Nichtabgabe solch einer Erklärung hat keinen Einfluss auf die 

Verpflichtung des Schülers zur Teilnahme an der Schulveranstaltung. Im Zweifelsfall hat die 

Beaufsichtigung jedenfalls durch die Schule zu erfolgen. Dies gilt sinngemäß auch für  

PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH  

§ 44 a SchUG: Die Beaufsichtigung von Schülern in der Schule, bei Schulveranstaltungen oder 

schulbezogenen Veranstaltungen kann auch durch andere geeignete Personen als durch Lehrer 

oder Erzieher erfolgen, wenn dies  

1. zur Gewährleistung der Sicherheit für die Schüler erforderlich ist und  

2. im Hinblick auf die Erfüllung der Aufgaben der Schule zweckmäßig ist.  

Diese Personen (z.B. Erziehungsberechtigte) werden funktionell als Bundesorgane tätig.  

Träger der Aufsichtspflicht sind Lehrer und andere Personen, die in Vollziehung des SchUG 

und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen tätig werden, wie zum Beispiel 

Unterrichtspraktikanten, Austauschlehrer, Fremdsprachenassistenten, Lehrbeauftragte, an Be-

suchs- und Übungsschulen unterrichtende Akademiestudenten, Übungskindergärtnerinnen 

bzw. Erzieher, die die Studierenden der Bildungsanstalten für Kindergarten- bzw. Sozialpäda-

gogik unterrichten, sowie sonstige geeignete Personen wie etwa Begleitpersonen oder Gastfa-

milien bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen. Hier ist allerdings zu 

beachten, dass den Schulleiter, welchem in diesem Fall die Übertragung der Aufsichtspflicht 

obliegt, gemäß § 1313a ABGB das Auswahlverschulden (culpa in eligendo) treffen kann. Diese 

Personen sind auf die die Aufsichtspflicht betreffenden Vorschriften ausdrücklich hinzuweisen.  

SONDERBESTIMMUNGEN  

Außerschulische Veranstaltungen  

Veranstaltungen, die ein Lehrer als Privatperson durchführt, wie z.B. abendliche Theaterbesu-

che oder Wochenend-Schiausflüge mit Schülern, sind weder Schulveranstaltungen noch schul-

bezogene Veranstaltungen im Sinne der §§ 13 bzw. 13a SchUG. In diesen Fällen richten sich 

das zugrunde liegende Rechtsverhältnis und die Haftung des Lehrers nach den Bestimmungen 

des Zivilrechtes. An dieser Tatsache vermag auch die Erteilung der erforderlichen Bewilligung 

zur bloßen Organisation einer derartigen Veranstaltung in der Schule durch das Klassen- oder 

Schulforum, den Schulgemeinschaftsausschuss bzw. die Schulbehörde erster Instanz nichts zu 

ändern (§ 46 Abs. 2 SchUG).  

Religiöse Übungen (z.B. Gottesdienste, Einkehrtage, ...) sind keine Schulveranstaltungen bzw. 

schulbezogene Veranstaltungen. Übernimmt ein Lehrer aber die Beaufsichtigung von Schülern 

auf dem Weg zu oder von der religiösen Übung, handelt er in örtlichem, zeitlichem und ursäch-

lichem Zusammenhang mit der Besorgung von Aufgaben, die sich aus dem Dienstverhältnis 

ergeben. Ein Unfall, den der Lehrer dabei erleidet, ist daher ein Dienstunfall.  
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An alle 
Bezirksschulräte 
Sachbearbeiter: 
Dr. Friedrich Freudensprung 
t: +43 2742 280 5310 
f: +43 2742 280 1111 
e: friedrich.freudensprung@lsr-noe.gv.at 

I-135/65-2012 Datum: 19.12.2012 
 
Betrifft: 
Reisegebühren für schulfremde Begleitpersonen bei Schulveranstaltungen, Neufassung 
In Abänderung des ha. Erlasses vom 30.8.2012, GZ I-135/64-2012, wird aufgrund neuer Ge-
gebenheiten 
folgendes festgelegt: 
Tagesgebühren für schulfremde Begleitpersonen werden vom Land NÖ dann vergütet, wenn 
diese 
Begleitpersonen im Organisationsplan im Schulforum gem. § 63a Abs. 2 Zi 1a bzw. im Schul-
gemeinschaftsausschuss 
an Polytechnischen Schulen gem. § 64 Abs. 2 Zi 1a beschlossen wurden. 
Dazu zählen auch jene Begleitpersonen, die für Schüler/innen mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im regulären Unterricht als Hilfspersonal im Sinne des § 2 Abs. 4 Zi 5 NÖ 
Pflichtschulgesetz vom Schulerhalter bezahlt und gem. § 2 Abs. 4 letzter Satz der 
Schulveranstaltungenverordnung zusätzlich eingesetzt werden. 
Kosten für örtliche Zusatzangebote (z.B. Snowboardlehrer von der örtlichen Schischule, In-
struktoren 
für Tauchen/Segeln/Klettern etc.) werden nicht refundiert und sind von den Erziehungsbe-
rechtigten 
zu übernehmen, sofern diese Ausgaben im jeweiligen Schulpartnerschaftsgremium beschlos-
sen 
wurden. 
 
 
Diese Regelung gilt rückwirkend ab Beginn des Schuljahres 2012/13. Für Schulveranstal-
tungen, die 
bereits in diesem Schuljahr stattgefunden haben und bei denen schulfremde Begleitpersonen 
eingesetzt wurden, können die nicht ausbezahlten Tagesgebühren mit dem entsprechenden 
Formular 
nachverrechnet werden; das Formular für diese Nachverrechnungen ist mit dem Vermerk 
„Zweitschrift“ zu versehen. 
 
 
Für den Amtsführenden Präsidenten 
Dr. F r e u d e n s p r u n g 
Wirkl. Hofrat 
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9. WEBSEITEN 

Nützliche Links zur Skikursorganisation: 

 

www.mitmannsgruber.net 

 

www.schulsportinfo.at 

Bewegung und Sport an Schulen Österreichs 

 

www.wispowo.at 

Servicestelle für Wintersportwochen 

 

www.oeaks.at 

Arbeitskreis für Schneesport an Schulen 

 

www.vsso.at 

Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelhändler Österreichs (auch Service-Lehreraktionen) 

 

www.safety-guide.info 

Sicherheit im alpinen Gelände (Guide für den Skikurs) 

 

www.risk-fun.com 

Risikokompetenz 

 

www.schullawinenkurse.at 

Projektinitiative für Tiroler Schulen 

 

www.alpinesicherheit.at 

Kuratorium für alpine Sicherheit 

 

www.snowsafe.at 

Handy-App zur Lawinen- und Wettersituation 

 

www.oesv.at 

ÖSV-Schülerschutz, Service für Schulen (Übungssamlungen etc.) 

www.skif4free.at 

Organisation von Skitagen 

  

http://www.mitmannsgruber.net/
http://www.schulsportinfo.at/
http://www.wispowo.at/
http://www.oeaks.at/
http://www.vsso.at/
http://www.safety-guide.info/
http://www.risk-fun.com/
http://www.schullawinenkurse.at/
http://www.alpinesicherheit.at/
http://www.snowsafe.at/
http://www.oesv.at/
http://www.skif4free.at/
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10. GESETZESTEXTE - FRAGENKATALOG 

Beantworten Sie bis zum festgesetzten Termin nachstehende Aufgaben mit Hilfe der entsprechenden 

Gesetzestexte und geben Sie das jeweils zur Anwendung kommende Gesetz bzw. Verordnung mit den 

entsprechenden Paragraphen an.  

 

 

1) Unter welchen Voraussetzungen sind Schüler zur Teilnahme an Schulveranstaltungen verpflich-

tet? 

Grundlage:  _________________________________________  § (§§): ___________  

2) Leider können an einer Schulveranstaltung drei Schüler nicht teilnehmen. Ein ersatzweiser Un-

terricht ist nicht möglich, da alle Lehrer der Schule an der Schulveranstaltung teilnehmen bzw. 

aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Werden a) die nicht teilnehmenden Schüler 

nach Hause geschickt oder b) muss die Schulveranstaltung entfallen? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

3) Zwei Lehrer wollen mit einer Klasse verschiedene Schulveranstaltungen durchführen (Winter-

sportwoche, Projektwoche). Wer trifft die Entscheidung der Auswahl? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

4) Die Leitung einer Schulveranstaltung wird durch a) den Schulleiter b) das Klassenforum c) das 

Schulforum d) Mehrheitsbeschluss der teilnehmenden Begleitlehrer bestimmt? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  
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5) Unter welchen Voraussetzungen dürfen Schulveranstaltungen nicht durchgeführt werden? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

6) Bei einer Schulveranstaltung werden von jedem Schüler geringfügige Kostenbeiträge für das 

Trinkgeld des Busfahrers einkassiert. Ein Elternteil beschwert sich bei der Direktion. Wie argu-

mentieren Sie? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

7) Welche Angaben sollen/ müssen Vereinbarungen mit Beherbergungsbetrieben oder Transport-

unternehmen beinhalten? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

8) Welche Kriterien (Qualifikationen) sind von einem zu bestimmenden Leiter einer Wintersport-

woche zu erfüllen? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

9) An einer Schulveranstaltungen mit überwiegend bewegungserziehlichen Inhalten nehmen 53 

Schüler teil. Wie viele Begleitlehrer können neben dem Veranstaltungsleiter festgelegt werden? 

Gibt es Ausnahmen? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  
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10) Wie viele Tage beträgt die gesetzliche Meldepflicht für die Unfallmeldung (AUVA) bei körper-

licher Schädigung? 

 

11) Sie verlangen als mit der Durchführung einer mehrtägigen Schulveranstaltungen betrauter Leiter 

von den Eltern eine schriftliche Erklärung über die Beaufsichtigung des Kindes im Falle seines 

Ausschlusses bei der Heimfahrt. Ein Elternteil verweigert dies. Wie argumentieren Sie? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

12) Wie dürfen/ sollen/ müssen Sie mit einem Schüler verfahren, der den geordneten Ablauf einer 

Wintersportwoche in schwerwiegender Weise stört? Was ist zu tun? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

13) Was ist den Erziehungsberechtigten rechtzeitig vor der Wintersportwoche bekanntzugeben? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

14) Welche Maßnahmen müssen Sie ergreifen, wenn ein Schüler erkrankt oder verunfallt? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  



Rechtliche Grundlagen - Organisation von Wintersportwochen 58 

KPH Wien/Krems © Peter MITMANNSGRUBER 

   

15) Sie sind die Leiterin einer Wintersportwoche (5 Tage). Eine teilbeschäftigte Kollegin, die von 

Ihnen als Begleitlehrerin vorgesehen ist, besteht darauf die Leitung der Sportwoche zu überneh-

men. Wie argumentieren Sie?  

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

16) Sie verlangen von einem beteiligten Unfallgegner einen Ausweis. Dieser meint, dazu sei er nicht 

verpflichtet. Worauf berufen Sie sich? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

17) Während einer mehrtägigen Schulveranstaltung erkranken einige Schüler leicht. Der Arzt ver-

ordnet Bettruhe. Für die Beaufsichtigung dieser im Heim zurückbleibenden Schüler kann der 

Leiter keinen Begleitlehrer abstellen, da sonst die Durchführung der verschiedenen Programm-

punkte nicht mehr möglich wäre. Die Herbergsmutter oder ein anwesender Urlaubsgast, der zu-

dem noch Arzt ist, bieten ihre Hilfe an. Darf die Aufsichtspflicht übertragen werden? Wenn ja, 

an wen und unter welchen Bedingungen? 

Grundlage: _________________________________________  § (§§): ___________  

18)     In der Pflichtschule gibt es drei Möglichkeiten Wintersportarten zu vermitteln: 

 

1.        

 2.        

 3.        

19)    Rechtsgrundlage für die Vermittlung von Wintersportarten über die Sportstunde (ev. Blockung) 

bildet der      und das     . 

 

 

 

20) Rechtsgrundlage für die Vermittlung von Wintersportarten über eine Schulveranstaltung (Skitag, 

Wintersportwoche, ...) bildet die  __________________________________ . Diese wird ergänzt 

durch          . 

23) Rechtsgrundlage für die Vermittlung von Wintersportarten über eine schulbezogene Veran-

staltung bildet         . 



Rechtliche Grundlagen - Organisation von Wintersportwochen 59 

KPH Wien/Krems © Peter MITMANNSGRUBER 

   

 

24) Eine NMS veranstaltet im Rahmen eines geblockten Sportunterrichtes einen „Skivormittag" mit 

22 Kindern. Die Klassenlehrerin will aufgrund der großen Schülerzahl eine Kollegin mitnehmen. Die 

Direktorin verwehrt dies mit dem Hinweis, dass die SCHVV95 bzw. das RS 17/2014 hier keine Gül-

tigkeit besitzt, sondern es sich um einen normalen Sportunterricht handelt. Wie argumentieren Sie?  

 

 _______________________________________________________________________________________   

 25) Der Schulleiter bestimmt einen Kollegen als Kursleiter eines Skitages. Da dieses Schuljahr ihre 

Klasse an dieser Veranstaltung teilnimmt, Sie eine Befähigung nach dem RS 17/2014 besitzen und 

einige Ideen verwirklichen wollen, versuchen Sie mittels Abstimmung in der Konferenz den Kursleiter 

abzuwählen. Die überwiegende Mehrheit der KollegInnen hat ihnen schon vorher ihre Unterstützung 

zugesagt. Da steht doch der Ablöse nichts mehr im Wege, oder? 

 

 

26) Für die Teilnahme an „ihrer" Wintersportwoche haben sich folgende Klassen und Schüler  

 (NMS) gemeldet: 

3a: 15 KN/9MD davon nehmen teil: 12 KN / 8 MD 

3b: 12 KN/8 MD davon nehmen teil: 10 KN/5 MD 

4a: 10 KN/9 MD davon nehmen teil: 9 KN/7 MD 

4b: 11 KN/9 MD davon nehmen teil: 8 KN/7 MD 

Ferner stehen als Begleitpersonen (Ausbildung in Klammer) zur Verfügung: 

Schuleigen: OL MÜLLER Karl (Ausbildung im Verlauf des Studiums), OL MAIER Erwin (Ausbildung 

im Verlauf der Lehrerfortbildung), RL HUBER Erich (Skilehrwart), 

Schulfremd: HINZ Dr. Johann (Schularzt), KUNZ Eva (Skivereinsobfrau), OL LEB Erika (Skilehrwär-

ter), MAIER Hermann (Olympiasieger) 

 

Welche Überlegungen bezüglich Teilnahme der Klassen bzw. Schüler und der Begleitlehrer treffen 

Sie? Diskutieren Sie die Möglichkeiten! 

 

27) Die wichtigsten Notrufnummern: 

Rettungsnotruf: __________ Euro-Notruf: __________ Alpinnotruf: __________ 

21) Als verantwortlicher Veranstaltungsleiter einer mehrtägigen Schulveranstaltung (z.B. 3tägige 

Wintersportwoche) haben Sie ein sehr günstiges Angebot für eine Kursunterkunft erhalten. Eine 

räumliche Trennung nach Geschlechtern für die Nächtigung ist ausreichend gegeben, jedoch müssen 

die sanitären Anlagen gemeinsam benutzt werden. Dieses Problem werden Sie doch mit einem 

„Stundenplan" für Mädchen und Burschen in den Griff bekommen, oder? 

 

 

__________________________________________________________________________________  

22) Einige Wochen nach Schulbeginn findet an ihrer Schule eine Beratung des Klassen- oder Schulfo-

rums statt. Als Veranstaltungsleiter einer mehrtägigen Schulveranstaltung sind Sie an welchen Punkten 

besonders interessiert?  

 

______________________________________________________________ 
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28) Als Veranstaltungsleiter treffen Sie schriftliche Vereinbarungen mit dem Beherbergungsbetrieb und 

dem Transportunternehmen. Sie geben die Bezeichnung der Schulveranstaltung und ihre konkrete Ziel-

setzung an. Haben Sie noch auf etwas vergessen? 

             

29) Bei der Abrechnung ihrer mehrtägigen Schulveranstaltung beschwert sich ein Elternteil über ihre 

großzügige Zuteilung von Trinkgeldern an das Hauspersonal und den Busfahrer. Wie argumentieren 

Sie? 

 

             

 

30) Welche Gruppenhöchstgrenze gilt beim Ski- bzw. Snowboardunterricht nach den derzeit gültigen 

Bestimmungen? 

 

             

 

31) Unter welchen Voraussetzungen dürfen Eltern für die „bloße Begleitung“ von SchülerInnen im Rah-

men von Wintersportveranstaltungen eingesetzt werden? 
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